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Betrifft: Novellen zum UOG, KHOG und AOG (Arbeitskreis für Gleich­
behandlungsfragen); 
Begutachtung 

Das Bundesministerium für Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz 

nimmt zu den mit Schreiben vom 15. Juni 1992, GZ 

68.153/112-I/B/5B/92 übermittelten Entwürfen zum UOG, KHOG und AOG 

betreffend die Neuregelung des Arbeitskreises für Gleichbehand­

lungsfragen wie folgt Stellung: 

Grundsätzlich wird sehr begrüßt, daß durch die vorliegende Novelle 

des UOG die Effizienz des Arbeitskreises für Gleichbehandlungs­

fragen erhöht werden soll. Besonders § 106a Ahs. 6, wonach die 

Sitzung eines Kollegialorgans wiederholt werden muß, wenn die 

Ladung des/der Gleichbehandlungsbeauftragten unterlassen wurde, 

scheint unabdingbar, da die Praxis gezeigt hat, daß Einladungen 

oftmals unterblieben sind. Der-n 
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Zu den einzelnen Bestimmungen des Entwurfes: 

Zu § 106a Abs. 9 UOG: 

Es wird angeregt, eine verpflichtende Beweisaufnahme über das 

Beweismittel des Beschlußprotokolls hinaus, etwa in Form der Be­

fragung der Betroffenen, vorzusehen. 

Zu § 106a Abs. 1 und 2: 

Da Frauen-Förderpläne von obersten Kollegialorganen der Univer­

sitäten für andere Universitätsorgane (nur) Empfehlungscharakter 

haben, werden diese die Situation der Frauen vermutlich nicht 

wesentlich verändern. Eine bereits jahrelange Praxis von Empfeh­

lungen zur Förderung von Frauen hat an der Unausgewogenheit an 

Universitäten im Personalbereich wenig geändert. 

Umsomehr ist die Verfassungsbestimmung des Abs. 2 zu begrüßen. Daß 

Maßnahmen zur inhaltlichen Herstellung der Gleichheit kein Wider­

spruch zu Art. 7 Abs. 1 B-VG sind, setzt sich in der Judikatur des 

Verfassungsgerichtshofs immer mehr durch. Angesichts des tra­

ditionellen Verständnisses von Art. 7 als Gewährung einer formalen 

Gleichheit ist es aber notwendig, diese Klarsteilung vorzunehmen. 

Dies insbesondere deshalb, da bislang keine Erfüllung der UN-Kon­

vention zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau, 

BGBl.Nr. 443/1982, erfolgt ist. 

25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme wurden dem Präsidium des 

Nationalrates übermittelt. 

Für die Richtigkeit 
der. Ausfertigung: 
. ~/(,d1vO~~W \.L\, 

28. Oktober 1992 

Für den Bundesminister: 

SEMP 
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